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Spielreglement ab 1. Juni 2021 

 

 
 
 
 

1. Öffnungszeiten der Tennisanlage 
 
Die Anlage ist von Montag bis Freitag ab 07.00 bis 22.00 Uhr und am Samstag und Sonntag  
ab 08.00 bis 22.00 Uhr geöffnet. Das Flutlicht auf der Anlage muss spätestens um 22.00 Uhr 
gelöscht sein. 
 
 

2. Spieldauer und Reservation  
 
Die Spieldauer für Einzelspiele beträgt 60 Minuten. Für Spiele mit mehr als zwei Personen 
kann eine Spielzeit von max.120 Minuten reserviert werden. Sind die Plätze nach Ablauf der 
reservierten Spielzeit nicht besetzt, kann weitergespielt werden. 
 
Ein Spieler/eine Spielerin kann sich pro Tag für mehrere Spielperioden eintragen, jedoch 
dürfen die Spielperioden nicht direkt aufeinanderfolgend sein (möglich z.B. 10–11 Uhr und 15–
16 Uhr). 
 
Für alle Spielperioden muss zwingend eine Online-Reservation vorgenommen werden 
(entweder über die Homepage www.gotcourts.com oder über die Gotcourts-App). Die online 
reservierten Spielzeiten müssen eingehalten werden. 
 
Ein Platz darf auch von einer Einzelperson für ein Aufschlagtraining oder für das Spielen mit 
der Ballmaschine reserviert werden (60 Min). In einem solchen Fall ist die Online-Reservation 
in Gotcourts genau gleich wie eine Gäste-Reservation vorzunehmen. Anstelle des 
Gästenamen wird das Stichwort „Einzeltraining“ verwendet. 
 
 

3. Platzreinigung 
 
Die Platzreinigung hat innerhalb der Spielperiode zu erfolgen und ist vor dem Verlassen des  
Spielfeldes obligatorisch. Die Platzreinigung umfasst das Wischen des gesamten Spielfeldes 
gemäss den am Zaun angebrachten Informationstafeln. Zur Platzreinigung gehören sowohl 
das Abziehen der Plätze (bis hinten ans Gitter) und das Putzen der Linien mit dem dazu 
vorgesehenen Besen. 
 
 

4. Belegung und Spielbarkeit 
 
Bei Differenzen über die Belegung und über Spielbarkeit der Plätze entscheidet der Spielleiter, 
ein Spiko-Mitglied oder ein Vorstandsmitglied. 
 
 

5. Tenue 
 
Die Plätze dürfen nur im Tennisdress oder Trainingsanzug und Tennisschuhen benützt 
werden. Die Tennisschuhe dürfen kein starkes Rillenprofil aufweisen. Es werden Schuhe mit 
durchgehendem Fischgrät-Profil empfohlen. 
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6. Schüler (Jugendliche bis und mit 16. Altersjahr) 
 
Schüler sind zu allen Zeiten spielberechtigt 

 

 

7. Junioren (Jugendliche ab 17. bis und mit 19. Altersjahr) 
 
Junioren sind zu allen Zeiten spielberechtigt 
 
         

8. Lehrlinge und Studenten haben die gleichen Rechte und Pflichten wie Aktivmitglieder. 
 
 

9. Veteranen (ab dem 62. Altersjahr) 

 
Veteranen haben ab 18.00 Uhr die Plätze freizugeben. Sie sind zu allen Zeiten spielberechtigt, 
wenn sie zusammen mit einem Aktivmitglied spielen. 
 
 

10. Gäste             
 
Gäste sind zu allen Zeiten spielberechtigt. 
 
Auch für das Spielen mit Gästen gilt: Es ist zwingend eine Online-Reservation über Gotcourts 
vorzunehmen. Der Name des Gastes ist bei der Online-Reservation und zusätzlich im Gästeordner 
im Clubhaus einzutragen. 
 

Jedes Mitglied darf max. 6 Mal pro Saison einen Gast zum Spiel einladen. Derselbe Gast darf 

max. 3 Mal pro Jahr spielen. Danach ist der Gast im laufenden Jahr nicht mehr spielberechtigt. 
 
Pro Spielperiode darf jedes Mitglied nur 1 Gast einladen. 
Einzel = 1 Gast  
Doppel = 2 Gäste 
 

Vor Spielbeginn prüft das Clubmitglied im Gästeordner, ob der Gast nicht schon 3 Mal auf 
unserer Anlage gespielt hat. Ist dies der Fall, darf dieser Gast nicht mehr spielen! Das 
Clubmitglied trägt sich und seinen Gast im Gästebuch namentlich und gut leserlich ein. 
 
Bei Nichteinhalten der folgenden Bestimmungen 
 

- kein Eintrag ins Gästebuch vor Spielbeginn 
- mehr als dreimaliges Einladen desselben Gastes 
- mehr als dreimaliges Spielen desselben Gastes 
- mehr als sechsmaliges Einladen eines Gastes 
 

wird dem fehlbaren Mitglied der Betrag von Fr. 250.– in Rechnung gestellt. 
 
 

11. Zulassung von Kindern der Mitglieder 
 
Nicht spielberechtigte Kinder dürfen ohne Begleitung von Mitgliedern die Tennisplätze nicht 
betreten. Die Kinder sind zu beaufsichtigen und dürfen den Tennisbetrieb nicht stören. 
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12. Hunde 
 
Hunde sind in der Tennisanlage an der Leine zu führen und zu beaufsichtigen, so dass sie den 
Tennisbetrieb in keiner Weise stören. 
 
 

13. Inkrafttreten 
 
Dieses Spielreglement ist ab dem 1. Juni 2021 gültig.  
 
        
         
          TENNISCLUB PORT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          


